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9. für Bewachungen, die nur deshalb stattfinden, weil es aus 
dienstlichen Gründen unzweckmäßig ist, entlöschte Waren 
sofort amtlich zu behandeln;

10. für Bewachungen von Schiffsleichterungen und sonstige amtli
che Maßnahmen, die durch Naturkatastrophen oder andere 
unabwendbare Zufälle verursacht sind.

(4) Kosten werden außerdem nicht erhoben für Amtshandlungen, 
die

1. für den Kostenschuldner unmittelbar vor oder nach einer 
kostenfreien Amtshandlung vorgenommen werden, die auch 
ohne die kostenpflichtige Amtshandlung stattfinden mußte,

2. teilweise außerhalb der Öffnungszeit durchgeführt werden, 
wenn die jeweilige Dauer der kostenpflichtigen Amtshandlungen 
oder des kostenpflichtigen Teils der Amtshandlungen eine Viertel
stunde nicht übersteigt.

§3
(1) Von der Zahlung der Gebühren für Amtshandlungen sind 

befreit:
1. Die Deutsche Demokratische Republik und die unmittelbaren 

juristischen Personen mit zentraler Stellung, deren Ausgaben 
ganz oder teilweise aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen aus 
dem Staatshaushalt getragen werden,

2. die Länder und die juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, die nach den Haushaltsplänen eines Landes für Rech
nung eines Landes verwaltet werden,

3. die Gemeinden und Gemeindeverbände, sofern Amtshandlun
gen nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betreffen.

(2) Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Absatz 1 Genannten 
berechtigt sind, Gebühren Dritten aufzuerlegen.

(3) Gebührenfreiheit nach Absatz 1 besteht nicht für Sondervermö
gen und für Staatsbetriebe, für gleichartige Einrichtungen der Länder 
sowie für öffentlich-rechtliche Unternehmen, an denen der Staat oder 
ein Land beteiligt ist.

§4

(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, 
mit dessen Eingang bei der zuständigen Behörde, im übrigen mit der 
Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der 
Aufwendung des zu erstattenden Betrages, im Fall des § 15 Absätze 3 
und 4 mit der Beendigung der kostenpflichtigen Amtshandlung.

§5
(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,

1. wer die Amtshandlung veranlaßt oder zu wessen Gunsten sie 
vorgenommen wird,

2. wer die Kosten durch eine vor der zuständigen Behörde 
abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat,

3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 6

(1) Die Kosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Entschei
dung über die Kosten soll, soweit möglich, zusammen mit der 
Sachentscheidung ergehen. Aus der Kostenentscheidung müssen 
mindestens hervorgehen

1. die kostenerhebende Behörde,
2. der Kostenschuldner,
3. die kostenpflichtige Amtshandlung,
4. die als Gebühren und Auslagen zu zahlenden Beträge sowie
5. wo, wann und wie die Gebühren und Auslagen zu zahlen sind. 

Die Kostenentscheidung kann mündlich ergehen; sie ist auf Antrag 
schriftlich zu bestätigen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schriftlich

bestätigt wird, ist auch die Rechtsgrundlage für die Erhebung der 
Kosten sowie deren Berechnung anzugeben.

(2) Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache durch die 
Behörde nicht entstanden wären, werden nicht erhoben. Das gleiche 
gilt für Auslagen, die durch eine von Amts wegen veranlaßte 
Verlegung eines Termins oder Vertagung einer Verhandlung entstan
den sind.

§7

(1) Wird ein Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit der 
Behörde abgelehnt, so wird keine Gebühr erhoben.

(2) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung zurückge
nommen, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung begonnen, die 
Amtshandlung aber noch nicht beendet ist, oder wird ein Antrag aus 
anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit abgelehnt, oder wird 
eine Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen, so ermäßigt 
sich die vorgesehene Gebühr um ein Viertel; sie kann bis zu einem 
Viertel der vorgesehenen Gebühr ermäßigt oder es kann von ihrer 
Erhebung abgesehen werden, wenn dies der Billigkeit entspricht

§ 8

Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an 
den Kostenschuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen späteren 
Zeitpunkt bestimmt

§9
Eine Amtshandlung, die auf Antrag vorzunehmen ist, kann von der 

Zahlung eines angemessenen Vorschusses oder von einer angemesse
nen Sicherheitsleistung bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Kosten abhängig gemacht werden.

Kapitel II 

Gebühren

§ 10
(1) Die Stundengebühr beträgt

1. für Begleitungen einschließlich der Zeit des Rückwegs und für 
Bewachungen — 12,00 DM;

2. für andere Amtshandlungen — 14,00 DM.
(2) Die in Form von Stundengebühren zu erhebenden Kosten sind 

für jeden Mitarbeiter der Zollverwaltung nach der Dauer seiner 
Beteiligung an der kostenpflichtigen Amtshandlung zu berechnen. 
Zur kostenpflichtigen Amtshandlung rechnen auch Wartezeiten, die 
der Kostenschuldner zu vertreten hat, nicht dagegen übliche Betriebs
pausen, wenn Amtshandlungen während der Pausen nicht vorgenom
men werden. Die Dauer der kostenpflichtigen Amtshandlung ist auf 
halbe Stunden aufzurunden.

(3) Mehrere kostenpflichtige Amtshandlungen, die unmittelbar 
nacheinander durch dieselben Mitarbeiter der Zollverwaltung für 
denselben Kostenschuldner vorgenommen werden, gelten für die 
Berechnung der Kosten als eine Amtshandlung.

(4) Unterliegen kostenpflichtige Amtshandlungen für denselben 
Kostenschuldner verschiedenen Gebührensätzen, so wird die Dauer 
der nach dem höheren Satz kostenpflichtigen Amtshandlungen nach 
Absatz 1 auf gerundet, für den überschießenden Teil der Gesamtdauer 
werden Gebühren nach dem niedrigeren Satz erhoben.

§11
(1) Zur Abgeltung von Nebenkosten wird für jeden Mitarbeiter der 

Zollverwaltung, der an einer kostenpflichtigen Amtshandlung außer
halb des Amtsplatzes oder der Amtsstelle beteiligt ist, neben der 
Stundengebühr eine Grundgebühr in Höhe der Stundengebühr für 
eine Arbeitsstunde erhoben. Mit Rücksicht auf örtliche Verhältnisse 
kann die Oberfinanzdirektion zur Anpassung an den tatsächlichen 
Aufwand für bestimmte Bereiche die Grundgebühr bis auf eine halbe


